
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lagerordnung / allgemeine Bedingungen 
 
 
Die kantonale Sportförderung ermöglicht jedes Jahr zahlreichen Jugendlichen eine 

abwechslungsreiche Sportwoche, für deren Organisation und Durchführung die Abteilung Sport 

zuständig ist. Neben Sport, Spiel und Spass erwarten wir von den Teilnehmenden auch ein 

tadelloses Verhalten, damit die Lagerwoche für die ganze Gemeinschaft zum unvergesslichen 

Erlebnis wird. 

 

 

Allgemeine Hinweise: 
 

- Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden bzw. deren Erziehungsberechtigten. Die 

Abteilung Sport bzw. der Kanton Schwyz lehnt jegliche Haftungsansprüche ab. 

- Für Sachbeschädigungen mit Kostenfolge, die nachweislich von einem Teilnehmenden 

begangen werden, kann die Abteilung Sport Rechnung stellen. Dies gilt namentlich für das 

absichtliche Auslösen des Feueralarms im Zelt (löst einen Feuerwehreinsatz aus). 

- Die Abteilung Sport bzw. der Kanton Schwyz übernimmt keine Haftung für verlorene, 

gestohlene oder beschädigte Wertsachen der Lagerteilnehmenden. 

- Für die Organisation des Lagers sowie die J+S-Administration ist es zwingend, dass von den 

Jugendlichen persönliche Angaben verlangt werden. Diese werden nur zum Zweck des Tenero-

Lagers des Kantons Schwyz verwendet und vertraulich behandelt. 

- Während des Lagers werden Fotos gemacht und für die Öffentlichkeitsarbeit der Abteilung 

Sport verwendet, z.B. Zeitungsberichte, Social Media, Website des Kantons Schwyz, 

Jahresberichte etc.  

- Eine Teilnahme am Lager ist nur in guter körperlicher Verfassung möglich. Verletzte, 

rekonvaleszente oder kranke Jugendliche müssen sich abmelden. 

- Wer sich während des Lagers verletzt oder krank wird, muss nach Hause reisen. Geschieht dies 

in den letzten beiden Lagertagen, wird die Situation zwischen der Lagerleitung, den Eltern und 

dem Jugendlichen besprochen.  

- Fairplay bei der Abmeldung: Jugendliche, die angemeldet sind, aber doch nicht am Lager 

teilnehmen können, melden sich so rasch wie möglich schriftlich bei der Abteilung Sport 

Kanton Schwyz ab. So kann jemand von der Warteliste berücksichtigt werden.  

- Eine kurzfristige Absage weniger als 7 Tage vor Lagerbeginn kann finanzielle Konsequenzen 

nach sich ziehen. Der Organisator behält sich vor, eine Kostenbeteiligung zu verlangen. Eine 

Ausnahme ist u.a. das Vorlegen eines Arztzeugnisses.  

 

 

  



 
 

Darauf legen wir im Tenero-Lager Wert: 

 

Auf dem Sportplatz: 

- Du zeigst guten Einsatz, spielst fair und verhältst dich gegenüber den anderen Jugendlichen 

und Leiterpersonen respektvoll und anständig. 

- Du behandelst das Sportmaterial sorgfältig. 

 

Auf der Anlage und in der Freizeit: 
- Alkohol, Tabak (Zigaretten, Schnupf, Snus etc.) und der Konsum von anderen Drogen sind 

verboten. 

- Du darfst das Areal des Centro Sportivo nicht verlassen. Ausnahme bei geführten sportlichen 

Aktivitäten mit einer unserer J+S-Leiterpersonen. 

- Du steigst nicht ins Wasser ohne Anwesenheit einer J+S-Leiterperson. 

- Du hältst die Nachtruhe ab 22.30 Uhr ein. Sie gilt auf dem ganzen Areal. 

 

Beim Essen: 

- Du erscheinst pünktlich am Tisch. 

- Du hilfst mit beim Tischdecken, Abwaschen, Putzen etc. 

 

Handy / elektronische Geräte: 

- Im Lager musst du das Handy während des Sportprogramms, des Essens und der Nachtruhe 

abgeben. Der Gebrauch wird nur zu bestimmten Zeiten nach den Mahlzeiten erlaubt. 

- Musikboxen darfst du in «angenehmer Lautstärke» verwenden. Um Musik zu hören, setzt du am 

besten Kopfhörer auf (v.a. auch auf der Carfahrt). 

- Bei Verlust oder Beschädigung von persönlichen Gegenständen übernimmt der Organisator 

keine Haftung. 

 

An die Eltern: 

- Bitte verzichten Sie während des Lagers auf Besuche. Solange Sie nichts von uns hören, ist 

alles in Ordnung.  

 

Jugendliche, die gegen die Regeln verstossen, müssen mit Konsequenzen rechnen. Diese reichen 

von einer Ermahnung bis zum sofortigen Ausschluss vom Lager bei gravierenden Vorfällen. In 

diesem Fall werden die Eltern benachrichtigt und die Rückreise muss selber organisiert werden.  

 

Die Lagerordnung ist auf Basis der Prinzipien der Ethik-Charta von Swiss Olympic und den 

Verhaltensgrundsätzen von J+S entstanden, nach denen wir als Lagerorganisator handeln. 
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https://www.swissolympic.ch/verbaende/werte-ethik/ethik-charta.html

